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bindung von Staat und Schule besonders nitig. Darum ging mit dem Aush.

der Demokratie im Laufe des 19. Jahrhunderts auch die Hebung der Vol -
schule und die Lésung der Schule aus der engen Verbindung mit der Kirc!
Hand in Hand, was dadurch erleichtert wurde, dass schon seit dem 15. Jal. -
hundert die Regierungen der meisten Kantone ihren Vorrang vor den kirc -

lichen Behorden behauptet hatten.

Stellung des Bundes zur Volksschule.

Die Bundesverfassung von 1848 sprach durch Art. 22 der Bundesregicru: -
das Recht zu, eine Universitit und eine Polytechnische Schule zu errichtc .

Wihrend letztere schon am 15. Oktober 1855 erdffnet wurde, ist bis =
Stunde keine Aussicht vorhanden, dass eine eidgenossische Universitit erric

tet werde. Es bestehen sechs kantonale Hochschulen, die zum Teil auf
hohes Alter zuriickblicken, so diejenige von Basel, die 1459, von Lausan: .
die 1537, und Genf, die 1559 durch Calvin ins Leben gerufen wurden, wi -
rend Ziirich, Bern, Neuenburg und Freiburg erst im 19. Jahrhundert i1 -

Universitit oder Akademie errichteten.

Durch die Bundesverfassung von 1874 wurden die Reclite des Bund s
erweitert. Art. 27 bestimmte : « Der Bund ist befugt, ausser der bestehend o
Polytechnischen Schule eine Universitit und andere hohere Unterrichtsanst. -

ten zu errichten oder soleche Anstalten zu unterstiitzen.

Die Kantone sorgen fiir geniigenden Primarunterricht, welcher ausschiie- -

lich unter staatlicher Leitung stehen soll. Derselbe ist obligatorisch und
den offentlichen Schulen unentgeltlich.

Die offentlichen Schulen sollen von den Angehorigen aller Bekenntni-
ohne Beeintrichtigung ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werd

konnen.

Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, wi !

der Bund die notigen Verfiigungen treffen. »

Am 23. Mirz 1874 empfahl der Bundesrat dem Volke den neuen Verl: -
sungsentwurf zur Annahme und begriindete besonders den Art. 27 mit d |

Worten : « Endlich beriihren wir noch den Umstand, dass der neue Entwi:

den Bund bestimmter als bisher ermiichtigt, die hOoheren geistigen Interess: .

niher wahrzunehmen und nach Moglichkeit zu {érdern. Insbesondere soli

dariiber wachen, dass in allen Kantonen ein geniigender, unter staatlich ¢

Leitung stehender Unterricht erteilt werde, dass dieser Unterricht allgeme
verbindlich und unentgeltlich sei. Damit soll der heranwachsenden Jugc

eine ihrer Bestimmung gemisse Erziehung gesichert, es sollen dem Kinde -

Diirftigen wie dem des Reichen die Mittel an die Hand gegeben werden, v
sich auf dem immer mehr sich verschlingenden Lebenspfade zurechtzufind:
und eine ehrenvolle Lebensstellung sich zu verschaffen. » Dieser Verfassung
entwurf ward am 19. April 1874 vom Volke mit 340,199 Ja gegen 1930

Nein, von 14% Kantonen gegen 7% Kantonen angenommen. (Forts. folg .

" Fiir die Praxis: Eine Schulstunde am Waldbach: ;

Es ist ein schwiiler Sommernachmittag. Da ziehen wir einmal mit Sac

und Pack in den Wald hinaus. Auf der schattigen Wiese wird erzdhlt w !

gesungen. Die zweite Stunde ist eine Lektion am Bach unten : Briickenb:
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cisst- das- Thema. Zwei Tage vorher hatte uns der Weg auf der ‘Schulreise

ier die Naturbriicke gefiihrt. Das Wasser hat sich da unter Felsplatien und

cken hindurch den Weg gebahnt, und auf blumigem, weichem Weglein, im
chatten der Tannen, schreitet der Spazxerganger iiber diese natiirliche BrucLb
crar ein Binklein ladet zum Verweilen ein.

« Nun wollen wir auch einmal Briickenbauer sein.» Begeistert nehmen

di= Erstkldssler diesen Vorschlag auf und teilen sich nach freier Wahl in
n-hrere Arbeitsgruppen. « Aber womit wollt ihr bauen ? » Dem einen und

[—

«lern kommtsgleich mit Bedauern in den Sinn, dass er daheim an Bretteru
1 Latten Brauchbares hitte. Aber wir konnen doch nicht nach Hause
hen. Es ist auch gar nicht nétig, der Wald bietet’ uns Material genug. Ich
‘“he bei einer Gruppe Buben und gebe einige Anregungen und Winke, bis
Arbeit im Gang ist. Zwei lange Priigel sind bald gefunden und an giin-

stiver Stelle queriiber gelegt. Mit kurzen Querstiicken wird der Boden der

iicke gebildet. Doch die Buben sind noch nicht zufrieden, ihre Briicke soli
egriines Wieslein erhalten wie die rechte Naturbriicke. An den steilen

1 ing klettern sie hinauf, und mit Moos beladen kollern sie wieder herunter.
.l das Erfreuliche dabei ist, dass die Schwerenoter in der Schulstube hier

.+ Eifrigsten und Findigsten sind. Schon wird die Briicke, und so gut und
vk gebaut, dass sogar ich ruhig dariiber gehen kann. Das ist richtige, wert-
1le Arbeit.

Doch halt, da sind noch andere Gruppen an der Arbeit. Die eine bemiiht
‘vh, an breiter wasserreicher Stelle einen Uebergang zu schaffen — es will
cht gelingen. Wie selbstverstindlich klingt nun der Hinweis, dass Briicken
¢ an den breitesten Stellen gebaut werden. Warum nicht ? « Es braucht
wviel Material, und das Wasser schwemmt es leicht wieder fort. »

Eine andere Gruppe schichtet mit grosser Geduld im Wasser Steine auf,
men am andern, quer iiber den Bach. Das Wasser aber sucht sich seinen

" eg durch Spalten und Oeffnungen. « Halt, was ihr da baut, das ist doch

ine Briicke, das ist ja ein Damm. Ihr miisst dem Wasser einen freien

surchgang schaffen. » Die Kinder verstehen das und heben die mittleren

‘cine weg, oben wird die Briicke durch einen grossen Stein gebildet.

Die Kinder stehen bis zu den Knien im Wasser, biicken sich, heben
‘eine. klettern den Abhang hinauf. Frohe Rufe, Plaudern erfiillt das Wild-
ien. Es ist eine Stunde lustbetonter, anregender Arbeit fiir Korper und
~¢ist. Und ich stehe wie ein Bauleiter unter. den Kindern am Ufer, gebe da
‘nen kurzen Wink, dort einen notwendigen Rat und eile von Gruppe zu
‘ruppe, wo ich gerufen werde. Eben holt mich eine Midchengruppe herbei,
ie bis jetzt still fiir sich gesucht und gearbeitet hat. Einen ganz feinen Platz
1t sie gefunden, das miissen die andern auch sehen : Zwei grosse Steinbldcke
ilden die Ufer, und in der Tiefe fliesst das Wasser. Schmal ist der Ueber-

cing und die Wellen werden nicht leicht so hoch steigen.

Wir sind so gliicklich und vertieft bei unserer Arbeit, dass wir nicht
ach der Uhr fragen, und als wir endlich weit iiber 4 Uhr hinaus das Wild-
nen verlassen, droht ein schweres Gewitter am Himmel. Also schnell heim-

wirts unter die schiitzenden Dicher !

Ich aber bin wieder einmal gliicklich, Lehrerin zu sein.  Eine einzige

wlche Stunde entschidigt fiir viel Unerfreuliches, fiir eine Reihe von Stun-
‘en, die des innern Schwunges entbehren. (In #dhnlicher Weise baute die
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2. Klasse an einem andern Nachmittag Inseln.) Warum lidsst uns der Lehr-
plan so wenig Zeit, den Unterricht vom wirklichen Leben, von der Arb:it
aus einzuleiten ? Oder fehlt es nur an Mut, die Gelegenheit zu ergreifen ui.(
auszuwerten ? Jedenfalls lohnt es sich, den Blick immer mehr zu schirf o
fiir solche Arbeitsmoglichkeiten, dann ldsst sich trotz Lehrplan oder auwh
durch ihn noch manches ausfiihren. Dies hier ist nur ein kleiner Versuch.
dessen Erfolg mich aber so sehr freute, dass ich jene Arbeitsstunde einmal
schriftlich festhalten musste.

- Die Verwendung des Saffagewinnes.

Aus der Reihe der Anregungern fir die Verwendung des Reingewin: -
der Saffa von ungefihr Fr. 350,000 entsprach nur eine relativ klel o
Zahl von Projekten voll und ganz dem Statut der Saffa. Die Studi -
kommission konzentrierte deshalb ihre Arbeit in erster Linic auf
Projekt der Griindung eines Biirgschaftsfonds, das schon in seinen ersi.a
Umrissen der letzten Plenarversammlung der Saffa vorgelegt worden wor.
und das nun durch die Kommission eine genaue Durcharbeitung erfu :
Daneben standen im Vordergrund des Interesses das Projekt der Gri -
dung einer schweizerischen Ferienheimstiftung, sowie ein vom Bund schwei -
rischer Frauenvereine gestellter Antrag auf Griindung einer Genossenschaft z'
Zwecke des Ausbaus der schweizerischen Zentralstelle fiir Frauenberufe,
bekanntlich seit ihrer Griindung im Jahre 1923 ebenfalls der beruflichen u
wirtschaftlichen Besserstellung der Frauen dient. Es sei hierzu bemerkt, d:
dieser Antrag den Verbinden nur hitte unterbreitet werden sollen, wenn ¢
Plan des Biirgschaftsfonds ihre Zustimmung nicki gefunden haben wiirde. I
Mehrheit der Kommission hatte den Verbinden zur Annahme den Plan ¢
Biirgschaftsfonds empfohlen, der dann auch in der Schlussabstimmung 1 i
grossem Mehr von den Delegierten arngenommen worden ist.

Und nun mochten wir diese von den Schweizerfrauen beschlossene N
griindung einer « Biirgschaftsgenossenschaft Saffa » doch noch in kurzen W
ten erliutern, obschon das Projekt vor geraumer Zeit in der Presse vielfac
Beleuchtung erfahren hat.

Die Biirgschaftsgenossenschaft Saffa will im Sinne der Saffastatuten !
wirtschaftliche und berufliche - Tdtigkeit der Schweizerfrauen anregen u
zugleich die wirtschaftliche Ausniifzung des Saffakapitals im Interesse
schweizerischen Frauenbewegung moglich machen. Sie will, wie dies durch ¢
Biirgschaftsgenossenschaften vieler Wirtschafts- und Berufsverbinde fiir ib e
Mitglieder geschieht, das Darlehenswesen fir die Frauen auf eine gesunde: .
solidere Basis stellen helfen und tiichtigen Kriften durch Sicherstellung u
Ermoglichung von Darlehen zu der Griindung einer gesicherten Existenz v::-
helfen. Das ganze Unternehmen wird in die Form einer Genossenschaft ¢ -
kleidet, deren Griindung auf den Herbst dieses Jahres vorgesehen ist.

Die Biirgschaftsgenossenschaft Saffa beabsichtigt nicht, selbst an Darlehe: :-
nehmer Kapitalien abzugeben. Sie wird vielmehr wie andere Biirgschai::-
genossenschaften auch ihr Kapital durch Banker belehnen lassen, und d:
Darlehensnehmer und der Bank gegeniiber wird die Biirgschaftsgenossensch: ¢
die so verantwortungsreiche Rolle des einen Biirgen iibernehmen. Da c'¢

on

5

= o

—~ th D = @&

— D @

€D I

o]

=



	Für die Praxis : eine Schulstunde am Waldbach

